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– Feuer- und Rettungswache
– Städtische Unterkunft Am Heimsang
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▪ Planungen Kirchendelle
▪ Verkehr
▪ Verschiedenes



Gebäude



Gebäude Terminplanung

Ratsbeschluss 01.04.2025 Vorlage 033/2025 : Umsetzung der 11 definierte Einzelmaßnahmen in der 
definierten Projektreihenfolge, Haushaltsmittel und 4 zusätzliche Ing. Stellen zur Verfügung stellen



Schulen

▪ Wirtschaftlichkeitsprüfung Gesamtschule: Phase 0 wird 
standortunabhängig durchgeführt. Baumassen werden für beide 
Standorte ermittelt und einer unabhängigen externen 
Wirtschaftlichkeitsprüfung unterzogen. Ausführungen in Ratsvorlage 
330.1/2025 vom 16.12.2025

▪ Größe der Gesamtschule Schülerprognose: Beschluss 6 Züge, Änderung 
der Zügigkeit auf Grund von Anmeldezahlen, derzeit nicht notwendig. 
Jahrgänge 23/24 und 24/25 jeweils eine Mehrklasse in Stufe 7. Die 
Neuaufstellung des Schulentwicklungsplanes ist für Q2 2026 
vorgesehen. 



Feuer- und Rettungswache
▪ Erweiterung Feuerwehr Willettstraße nicht geplant
▪ Planungen Feuerwache Innenstadt: laut Terminplan Planung 

Ratsbeschluss 01.04.2025 Vorlage 033/2025:  ab Q2/2027 bis Q4/2029, 
dann ca. 2 Jahre Bauzeit. 

Städtische Unterkunft Am Heimsang
▪ Umbau ist gem. Terminplan Planung Ratsbeschluss 01.04.2025 Vorlage 

033/2025 seit Dezember 2025 abgeschlossen
▪ Bauliche Rettungswege wie die Außentreppentürme werden im Frühjahr 

montiert sein, Fundamentarbeiten dazu sind abgeschlossen



Finanzen



Finanzen - Altschulden

▪ Der Stadt Mettmann wurde ein Teil der Altschulden erlassen. Darüber 
scheint sich aber niemand zu freuen. Warum bringt uns das angeblich 
nicht weiter?

▪ Die Altschuldenentlastung sorgt für eine einmalige Verringerung der 
Liquiditätskredite um circa 24 Mio. €. Jedoch bleiben circa 65 Mio. € 
Liquiditätskredite bleiben bestehen. 

▪ Dies führt zu einer Zinsersparnis im Haushalt, ändert nachhaltig jedoch 
nichts an der Ursache für die Entstehung von Liquiditätskrediten. Das 
strukturelle Defizit bleibt weiterhin bestehen. Dies ist ein wesentlicher 
Grund dafür, dass die Stadt Mettmann, so wie übrigens der größte Teil 
der NRW-Kommunen, weiterhin Jahresfehlbeträge erwirtschaftet.

▪ Dadurch wird das Eigenkapital (Differenz zwischen Vermögen und 
Schulden) der Stadt Mettmann weiter verbraucht. Gleichzeitig werden 
neue Liquiditätskredite aufgebaut, weil der überwiegende Teil des 
Jahresfehlbetrages aus zahlungspflichtigen Aufwendungen entstanden 
ist. Hierdurch zeigt die Zinsbelastung wieder analog an.



Finanzen - Investitionen

▪ Im Wahlkampf habe ich ständig gehört, man müsse die 
Ausgaben besser planen. Wann bekommen wir die 
überarbeiteten Pläne zu sehen?

▪ Die großen pflichtigen Investitionsvorhaben werden in 
regelmäßigen Abständen auf ihre zeitliche Umsetzbarkeit hin 
überprüft. Daraus ergibt sich auch unter Berücksichtigung der 
finanziellen Situation der Stadt eine verlängerte Zeitschiene in der 
Umsetzung der Maßnahmen.

▪ Diese Liste des Finanzbedarfs für Investitionen wird im 
Haushaltsplanentwurf bei der Einbringung am 24.03.2026 als 
Übersicht enthalten sein.



Finanzen -Gewerbesteuer

▪ Trotz neuer Gewerbegebiete ist der prozentuale Anteil der 
Gewerbesteuer im Haus halt ist nicht deutlich gestiegen. 
Begründet wurde das mit Anfangsinvestitionen. Aber müsste 
man nach 20 Jahren Neanderpark nicht endlich einen Effekt 
sehen?

▪ Grundsätzlich zahlen Unternehmen nur dann Gewerbesteuer, 
wenn sie auch Gewinne (=Jahresüberschüsse) erwirtschaften. So 
ist nicht garantiert, dass die Gewerbesteuererträge stetig steigen; 
auch wenn sich Gewerbe in Mettmann angesiedelt hat. Die 
untenstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der 
Gewerbesteuererträge seit 2009.



Finanzen -Gewerbesteuer



Finanzen -Gewerbesteuer



Finanzen - Kreisumlage

▪ Was können die Städte im Kreis Mettmann gegen die steigende 
Kreisumlage tun? Ratingen will sich wehren. Wird sich 
Mettmann anschließen?

▪ Die Kreisumlage befindet sich in der Verfügungshoheit des 
Kreises. Die Stadt Mettmann beteiligt sich so wie alle anderen 
kreisangehörigen an der Stellungnahme zum Kreishaushalt. Als 
Sprecher der kreisangehörigen Kommunen fungiert der 
Kämmerer der Stadt Ratingen.

▪ Festzuhalten bleibt, dass der Kreistag entscheidet, wie mit 
Einwendungen der kreisangehörigen Kommunen umgegangen 
wird. 



Finanzen - Kreisumlage

▪ Zur Info: Haushaltsplan-Entwurf 2026 Kreis:

▪ Satzung: § 6 Kreisumlage und Teilkreisumlagen 
a) Kreisumlage Zur Deckung des durch sonstige Erträge nicht 
gedeckten Finanzbedarfs wird von den Gemeinden gemäß § 56 Abs. 
1 und 2 KrO NRW eine Kreisumlage erhoben. Der Umlagesatz der 
Gemeinden wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 34,76 v. H. der für 
2026 geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt. Die 
Kreisumlage ist in Monatsbeträgen jeweils am 15. eines jeden 
Monats fällig



Finanzen - Kreisumlage

▪ Zur Info: Haushaltsplan-Entwurf 2026 Kreis:
▪ Vorbericht:



Finanzen - Abschreibungen

▪ In einer Facebook-Diskussion wurde auf die Abschreibungen 
hingewiesen, die wir alle mit den städtischen Gebühren 
mitbezahlen. Davon sollte eigentlich Rücklagen angelegt 
werden. Wo sind die Rücklagen?

▪ Bei einem Gebührenhaushalt handelt es sich um ein 
geschlossenes System, in dem die einzelnen Haushaltspositionen 
in der Kalkulation (Erträge und Aufwendungen) ausgeglichen 
sind. 

▪ Dabei werden im Rahmen des Gesetzes kalkulatorische Werte 
berücksichtigt, was auch bereits der Begriff “kalkulatorische 
Abschreibungen“ impliziert. Als Basis für die Berechnung wird der 
Wiederbeschaffungszeitwert von Anlagegütern herangezogen. 



Finanzen - Abschreibungen

▪ Eine weitere kalkulatorische Größe stellt der kalkulatorische 
Zinssatz dar. Dieser war in den vergangenen Jahren regelmäßig 
Bestandteil von politischen Diskussionen. Beide Größen sind in 
der Gebührenkalkulation verankert.

▪ Bei den kalkulatorischen Abschreibungen auf Basis der 
Wiederbeschaffungszeitwerte werden erwartete 
Preisentwicklungen berücksichtigt. Damit soll gewährleistet 
werden, dass am Ende der Nutzungsdauer eines Anlagegutes die 
erforderlichen Mittel über die Abschreibungen erwirtschaftet 
worden sind. Dies kann stets nur näherungsweise geschehen.



Finanzen - Abschreibungen

▪ Hinweis: Die kalkulatorischen Zinsen sind aufgrund Festlegung 
eines Höchstsatzes (jährlich durch die Gemeindeprüfungsamt 
veröffentlicht; Durchschnitt 30 Jahre Zinsen) bereits jetzt geringer 
als der tatsächliche Sollzinssatz für Kredite. Dies resultiert aus der 
Niedrigzinsphase, die nunmehr im 30-Jahre -Zinsverlauf Eingang 
findet. Die Differenz belastet den städtischen Haushalt. In der 
Vergangenheit war das Verhältnis umgekehrt.

▪ Die Abschreibungen im Haushalt werden auf Basis der 
Anschaffungskosten der Anlagegüter abgebildet, sodass im 
Haushalt eine Verbesserung entsteht. Bei Jahresfehlbeträgen 
liegt deshalb der Effekt darin, dass geringere Kredite als sonst 
erforderlich gewesen wären, aufzunehmen sind.



Finanzen - Abschreibungen

▪ Hieraus ergibt sich:

▪ a) Geschlossenes System: Die Abschreibung nach 
Wiederbeschaffungszeitwert sorgt für höhere Erträge und 
Aufwendungen (Anschaffungskosten) in den 
Gebührenrechnungen, die dadurch ausgeglichen sind.

▪ b) Haushalt: Die Abschreibungen im städtischen Haushalt 
werden auf Basis der Anschaffungskosten der Anlagegüter 
abgebildet. Diese Abschreibungen sind geringer als die 
Abschreibungen, welche im Gebührenhaushalt abgebildet 
werden. Rücklagen, die im ausgeglichenen Haushalt, durch die 
Abschreibungssystematik, in Liquiditätszuwächsen gebildet 
werden könnten, werden bei Jahresverlusten durch eine geringere 
Kreditaufnahme verbraucht.



Windenergie



Windenergiezonen

Gespräch Bürgerinitiative Windstill 07.01.2026

▪ Regionalplanänderung ist wirksam. 
Ziel: räumliche Steuerung

▪ Geringer Einfluss Stadt Mettmann

▪ Baugenehmigung BImSchG Kreis ME

▪ Alle gültigen Rechtsvorschriften 
müssen eingehalten werden (u.a. 
Artenschutz, Immissionsschutz…)

▪ Derzeit liegt kein Antrag vor



Windenergie Bürgerenergiegesetz NRW

Verpflichtende finanzielle Beteiligung von Gemeinden
und Einwohnenden an der Wertschöpfung durch Windenergie
MWIKE-Website mit FAQ: www.wirtschaft.nrw/buergerenergiegesetz-nrw

Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie NRW Sept. 2024



Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie NRW Sept. 2024

Windenergie Bürgerenergiegesetz NRW

Verpflichtende finanzielle Beteiligung von Gemeinden
und Einwohnenden an der Wertschöpfung durch Windenergie
MWIKE-Website mit FAQ: www.wirtschaft.nrw/buergerenergiegesetz-nrw



Bürgerenergiegenossenschaft

▪ Bürgerinnen und Bürger können 
sich direkt an Projekten beteiligen

▪ Bau von oder Beteiligung an 
Stromproduktion aus 
regenerativen Quellen

▪ Aufbau einer Genossenschaft zu 
geringen Einstiegskonditionen mit 
langfristige Rendite

▪ Stimmrecht unabhängig von der 
Höhe der Beteiligung

Bürgerenergie Mettmann eG



Windenergiezonen

Bauleitplanung
▪ Anpassungspflicht an Regionalplan (RP)
▪ FNP Änderungsverfahren 
▪ Aufhebung B-Plan Nr. 119, Widerspruch zu RP
▪ Baugenehmigung BImSchG Kreis ME 

Im SO max. 4 Windenergieanlagen



Planungen Kirchendelle



Kirchendelle Regionalplanung



Kirchendelle Regionalplanung
Umweltinformationen

https://www.brd.nrw.de/system/files/media/document/2022-05/20180413_3_32_rpd_plan_Teil2BK4C.pdf



Kirchendelle Regionalplanung

https://www.brd.nrw.de/system/files/media/document/2022-05/20180413_3_32_rpd_plan_Teil2BK4E.pdf

Umweltinformationen



Kirchendelle Flächennutzungsplan



Kirchendelle Landschaftsplan



Kirchendelle aktuelle 
Bauleitplanung



Kirchendelle Bauleitplanung

50. Flächennutzungsplan-Änderung Bebauungsplan Nr. 159

Bebauungsplan Nr. 158



Kirchendelle 50. FNP Änderung



Kirchendelle Bauleitplanung
Umweltbericht und Artenschutz



Umweltbericht Kaltluftschneise
Kirchendelle Bauleitplanung

Bei den landwirtschaftlichen 
Flächen „Freilandklima“ 
handelt sich zumeist um 
emissionsarme und deshalb 
bedeutsame Frischluft-
gebiete, ebenso besitzen sie 
einen hohen Stellenwert als 
Kaltluftproduktionsgebiete. 



Berücksichtigung im B-Plan 
durch Festsetzungen:
• Dachbegrünungen,
• Beschränkung des 

Versiegelungsgrades,
• Grünfestsetzungen
• naturnahe Gestaltung von 

Entwässerungsanlagen,
• Vermeidung von 

Schottergärten etc

Umweltbericht Kaltluftschneise
Kirchendelle Bauleitplanung



Kirchendelle B-Plan Nr. 159



Kirchendelle Verkehrsführung

Rot = Hauptverkehrsstraßen
Orange = Wohnstraßen
Gelb = Fuß- und Radwege



Kirchendelle Verkehrsführung

Rot = Hauptverkehrsstraßen
Orange = Wohnstraßen
Gelb = Fuß- und Radwege



Schule, Hallenbad

Kita

Schule

SportP

Nahversorgung

Kirchendelle Verkehrsführung

Schule, Hallenbad

Kita

Schule

SportP

Nahversorgung



Kirchendelle Verkehrsführung



Einzelhandel



Verkehr



Verkehr

▪ Ampelrückstau Düsseldorfer Straße: alle Ampeln gehören Land 
NRW, Anfrage wird geprüft

▪ Erneuerung L156: Anfrage an Straßen NRW wird erfolgen
▪ Begegnungsverkehr LKW/LKW auf der Nordstraße ist heute und 

auch nach der Umsetzung der Planungen an der Hasseler Straße 
möglich



Verschiedenes



Verschiedenes

▪ Barrierefreiheit wird bei allen Planungen berücksichtigt
▪ Grünschnitt und Biomülltonnenreinigung: auf Grund der hohen 

Kosten gibt es keine Grünschnittabgabe und keine Reinigung der 
Mülltonnen in Metzkausen. Folge wären Erhöhung der 
Abfallgebühren und erhöhter Personalaufwand.



Zeit für Fragen und 
Diskussion


